SATZUNG

des Eltern- und Förderervereins der 

Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen 

"Eltern- und Fördererverein der KGS Bad Lauterberg im Harz e. V."

Er hat seinen Sitz in Bad Lauterberg im Harz und ist beim Amtsge​richt Herzberg am Harz eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Ka​lenderjahr. Der Verein wurde am 29. November 1976 gegründet.

§ 2 Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist,

· der KGS Bad Lauterberg bei der Erfüllung der Erziehungs- und Bildungsaufgaben behilflich zu sein,

· die kulturellen und pädagogischen Bestrebungen der Schule zu fördern,

· die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und Erziehern zu pflegen und den Schulelternrat in der Erfüllung seiner Aufgaben zu un​terstützen,

· der Schule, den Schulvereinigungen und auch einzelnen Schülern im Bedarfsfall zu helfen sowie die Zusammenarbeit mit den ande​ren Elternvereinen, insbesondere mit denen anderer Gesamtschulen zu fördern.

Soweit Vermögensgegenstände angeschafft werden, sollen sie Eigentum des Förderer-vereins bleiben, der auch die pflegliche Erhaltung überwacht.

§ 3

Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgaben-Ordnung.

Die Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Austritt aus dem Verein erfolgt unter Einhaltung einer vier​teljährlichen Kündigungsfrist schriftlich zum Ende des Geschäftsjahres.

§ 5  Der Ausschluss eines Mitgliedes

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch Beschluss des Vorstandes herbeigeführt werden,

· wenn das Mitglied das Ansehen und die Interessen des Vereins schädigt,

· wenn das Mitglied mit mindestens einem Jahresbeitrag im Rück​stand Ist,

· wenn ein anderer wichtiger Grund vorliegt.

Der Antrag auf Ausschluss kann durch jedes Mitglied gestellt werden. Der Beschluss über den Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich be​kannt zu geben. Gegen ihn ist binnen einer Frist von 2 Wochen die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung in einfacher Mehrheit ist unanfechtbar.

§ 6 Beitrag

Der Beitrag ist als Jahresbeitrag bei Eintritt und danach jeweils zu Beginn eines Geschäftsjahres zu entrichten. Die Mitgliederversammlung beschließt einen Mindestbeitrag. 

§ 7 Organe

Die   Organe des Vereins sind:

1. der Vorstand,

2. die Mitgliederversammlung.

§ 8 Der Vorstand

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind:

· der Vorsitzende

· sein Stellvertreter

· der Kassenwart

· der Schriftführer

· ein Beisitzer,

von denen jeweils zwei gemeinschaftlich vertretungsberechtigt sind,

Ein Mitglied der Schulleitung nimmt auf Einladung an Vorstands​sitzungen beratend teil. Es wird von der Schulleitung für 2 Jahre benannt.

Die Mitglieder des Vorstandes werden aus der Reihe der Mitglieder von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen werden, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder dies fordern.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit der erschienenen Vorstandsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen.

§ 9 Mitgliederversammlungen

Zur Mitgliederversammlung ist alle zwei Jahre durch den Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. Die Einladung hat mindestens 10 Tage vorher durch Aushang in der Schule, Veröffent​lichung in der Tagespresse sowie auf Wunsch persönlich zu erfolgen, Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein​berufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens 1/4 der Mitglieder unter Angabe des Zweckes und der Gründe die Einberufung verlangen. Die Mitgliederversammlung be​schließt über

· die Wahl des Vorstandes,

· die Wahl 2er Rechnungsprüfer, die mindestens einmal im Jahr die Kasse zu prüfen haben,

· die Rechenschaftsberichte des Vorstandes, des Kassenwartes und der Rechnungsprüfer,

· die Entlastung des Vorstandes,

· Anträge der Mitglieder,

· Satzungsänderungen,

· vorzeitige Abberufung eines oder sämtlicher Mitglieder des Vorstandes,

· Ausschließung eines Mitgliedes gemäß §5

· Auflösung des Vereins.

Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit ein​facher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die Be​schlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Miederschrift festzuhalten.

§ 10 Satzungsänderung

Zu einem Beschluss, der eine Satzungsänderung enthält, ist eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder er​forderlich.

§ 11 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederver​sammlung beschlossen werden, zu der unter ausdrücklichem Hin​weis auf die Auflösung schriftlich einzuladen ist. Zur Be​schlussfassung über einen derartigen Antrag ist eine Zwei-Drit​tel-Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Landkreis Osterode am Harz, der es unmittelbar und aus​schließlich für gemeinnützige Zwecke zu Gunsten der Koopera​tiven Gesamtschule Bad Lauterberg zu verwenden hat.

Diese Satzung wurde am 4. November 1982 beschlossen. Eine Satzungsänderung erfolgte am 24. April 1987, sowie am 01. März 2001.
Hinweis: Mit Wirkung vom 15.06.1982 wickelt der Eltern- und Förderer​verein seine Mitgliederverwaltung über eine elektronische Datenverarbeitungsanlage ab. Die Bestimmungen aller gesetz​lichen Vorschriften werden vom Verein und von seinen Organen beachtet.
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